
S a.'b z u n g

über den IBebauungsp]-an XVII
Dürkheim .

.Schenk enb öh].- der Stadt Bad

Aufgrund des .$ 24 der Geüeindeordnwig (Seltbstverwaltungsgesetz
für Rhein;and--Pfa;z Teil A i.d.F. vom 25.9.1964 GVBL. S.'145)
und der $$ 1, 2, 8 - 10 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960
(.BGBI. l S. 34) hat der Stadtrat dep stadt Bad Dürkheim in
seiner Sitzung vom 25 . Novembber 1971 nachstehende
Satzung über den.Bebauungsplan XVII -Schenkenböhl- der Stadt
Bad Dürkheim beschlossen, die nach Genehmigungl der Bezirksre--
gaerung. Rheinhessen-Pfalz in Neustadt a.d.'r/. mi.t Regierungs-
entsch].meßung vom Az . :
hiermit bekaluntgemacht wird:

1.) F'ür das in Nr. l des Textteiles näher beschriebene Gebiet
wird ein Bebauungsp]-an erlassen, der aus folgenden Teilen
b e st ebt :

$ l

1 . ) Begründung,
T extt ei]. .

3. ) zei.chnerische Darstellung
2.)

3.)

])lese Tei].e sind als Anlage beigefügt und gelten als Be-
standteil dieser Satzung
Die Grenze des Bebauungsp]-angebietes ergibt sich, außer aus
der Nr. l des Textteiles, auch aus der zeichnerischen Dar-
stel].ung, und zwar durch das entsprechende Planzei.chen nach
der Planzeichenverordnung vom 19.:i.196S (BGBI. l s. 21)

])er Bebauwtgsplan wird mit seiner Bekam)ntmachung rechtsver
bindlich .

Bad Dürkheim, den 14 l)ezember 1 97 1

Stadtverwaltlmg

,. .(Kalbfuß )
Biirgermei st er



111. Fedgung
B g&r ü n du n g

zum Bebauungsplan XVII -SÖhenkenböhl- der Stadt Bad Dürkheim

[ . ) ]nha]'t der P]-anus

[. 1 ])er Bebauungsp].:m ]CV]] ist die Grund]age für

a) die Errichtung neuer Bauvorhaben,

b) die Beseitigung vorhandener .Anwesen,

c) die Herstellwig neuer Erschließungsanlagen
bzw. den/Ausbau, die Erweitez'ung oder Ver-
besserung bereits vorhandener Ersch].ießuiigs
an.Lagen .

1 . 2 Er setzt im einzelnen fest

a) die Abgrenzwig des Bebbauungsplangebietes,

b) die zulässige bauliche Nutzung der in seinem
P].anungsbereich liegenden Grundstücke ,

c) die notwendigen t5ffentlichen Verkehrsflächen
für die Ersch]-ießwigseinricht;fingen .

2. ) Ziel und Zweck der Planung:

2. 1 ])as vom Bebauungsplan erfaßte Gebiet ist im Flächelmutzungs
plan der Stadt Bad Dürkheim als allgemeines Wohngebbiet im
Sizune des $ 4 der BauNuVO ausgewiesen. Es wird praktisch
Umsch[ossen von den ausgebauten Ersch].ießungseinrichtungen
Wei.nstraße Süd und Schenkenbbhlstraße

2 2 In ET'keruntnis der verhältni.smäßig guten Wohnlage und unter
Berücksichtigung eines angemessenen Erschließungsaufwandes
hatte der Stadtrat am 23. Oktober 1962 die Aufstellung des
Bebauungsp].anenbwurfes XV]] -Schenkenböh].- beschlossen, der

auch in das Terrain'en gekommen ist.

Dieser aus dem Jahre 1 962 stammende Bebauungsplanentwurf
war Grundlage für die Zulassung etlicher Bauvorhaben im
Ra[kunen des $ 33 BBauG. ])er Stadtverwaltung war es aber aus
finanzie[[en und verwa].tungsmäßigen Gründen nicht mög].ich,
diesen Bebauungsplan zllm Abschluß zu bringen, zumal der
bis vor einiger Zeit erkerunbare Bedarf an Grundstücken in
diesem Bereich durch (i.ie ausgebaute Seitenstraße zur
Schenkenb6h[straße zufriedengeste].]t werden konnte

2 3
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ë)

2 4 ader größte Teil der noch nicht bebauten Grundstücke liegt
im Eigentum der Finne Eber].e. Nach dem IBebauungsplanent-
wurf war auf einem Tei]-stück des Eigentums der Firma Eberle
an der Weinstraße Süd ein viergeschossiges Mehrfamilien--
haus in para]-]-eier Orientierung zur Weinstraße Süd und
ntehrere Familienwolkunheime vorgesehen. Im Jahre 1966 bean-
tragte die Firma Eber'le , den IBebauungsplanentwurf dahin-
gehend zu ändern, daß . anstelle der vorsbehen(i. erwähnten
Bebauung nulunehr.die Ëk'richtung eines acht- bis zehnte
schossigen hohen Hauses ausgewiesen werden soll

Da 25 von 28 in Frage kommende Nachbarn und Anlieger be-
reits im Vorfe].d des Verfahrens zu dieser Änderwig Gegen-
darstellungen erhoben haben, hatte der Stadtrat in seiner
Sitzung vom 30.8. 1966 die begehrte Änderung zur Ei'richtung
eines Punkthauses abgelehnt .

5 [m Mai 1968 wurde durch die Firma Eber].e erneut eine ende
rung des IBebauungsp].anentwurfes begehrt, und zwar' dahin--
gehend, daß anste]].e des viergeschossigen Bauwerkes zwei
sechsgeschössige Zweispänner errichtet werden kt5runen, wobei
die Stellung der'selbben aus der Orientierung der Weinstraße
Süd heraus paralle]- zu den vorhandenen Grundstücksgrenzen
erfolgen soll

2

2 6 Nach eingehender Besah.ng im Bauausschuß und Stadtrat hat
sich der Stadtrat in seiner Sitzung vom 30. L'rai 1968 mit
der nunmehr begehrten Änderung des Bebauungsplanentvmrfes
einverstanden erklärt. Ausschlaggebend war dabei in erster
1 .1 n'i Q +

die vorhandene verhältnismäßig große Grundstücksmasse,
die Vertretbarkeit eines sechsgeschossigen Bauwerkes in
diesem Bebauungsplangebiet , insbesondere auch bezogen auf
die in ulunitte]barer Nähe ge]-ebenen mehrgeschossigen Ge-
bäude des Gendarmeriekommandos (früher Finanzamt) , des
Notariats, des Antsgerichtes und des Staatli.chen Forst-
aintes Bad Dürkheim!

die .Beseitigung aller vorhandener gewerblicher Einrichtungen
und Verlagerung derselben in das Gewerbe- und Industriege--
dieb IBruch bzw. die Umwandlung derselben für wohnliche
Zwecke ,
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die Beseitigung bestehender alter Bauwerke an der Weinstraße
Süd und damit Schaffung einer Zufahrtsmöglichkeit zu dieser
Er schlie ßungseinrichtung .

3)

3 . ) Bi'schließ'ung

3. 1 Die Ëb'sch]-ießun.uaseüu'ichtungen sind entsprechend der
Planung des Bebauungsp]-ans und den Erfordernissen der Be
bauung und des Verkehrs herzustellen.

3. 2 Für die erstma]ige Herste].lung der Erschließungseinri.cht;un
gen bzw. bei einem Ausbau (Fahrbbahnen einschließlich
Straßenent'wässerung, Straßenbeleuchtung und Bürgersteige )
erhebt die Stadt Beiträge nach den jeweils geltenden ge-
setzlichen und satzungsrechtlichen Bestimnungen.

3.3 ])ie zur Herstellung der i5ffentlichen Erschließungsanlagen
notwendigen Verkehrsf].gehen sind in das Eigene\lm der Stadt
zu übertragen.

3. 4 Eventuelle gr'und.stücksinterne Zugangsflächen werden nicht
Bestandteil äer öff'ehelichen Erschließungseinrichtungen und
vez'bleiben daher auch i.m Privateigentwn

3.5 Die Straßenbeleuchtungseinrichtungen der öffentlichen Er-
schließungseinrichtungen werden in ortsübli.cher Weise in-
sta]. ]. i er t

Die Beleuchbungseinrichtungen der privaten Zuweg\engen sind
im erforderlichen tlmfang von dem jeweiligen Eigentümer her
zu st ellen .

4. ) Versorgungßqplagen:
4. 1 Das Bebauungsplangebiet wird -soweit noch nicht geschehen

an das städtische Wasser- und Stromversorgungsnetz wtd so
weit auch mögli-ch, an das städtische Gasversorgungsnetz
arge schlo s sen .

4.2 Für den Anschluß der Grwldstücke an. die Versorgungsanlagen
gelten die jeweiligen allgemeinen Bedingungen der Stadt-
werke Bad Dürkheim .
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4)
5.)
E

/ l Gemäß den ge].lenden satzungsrechtlichen IBestimmungen sind
zur IEhtwässerung und zur Ableitung von Abwässern alle
Grundstücke -soweit noch nicht geschehen- an die öffent.
liche Abwasser'an].age anzuschließen

2 ])ie Abwasserbesei.tagung, die Ë]rhebung von Kanal.isationsbei-
trägen oder Gebühren und eine eventuelle Kostenbeteiligung
an der zentr'a].en.Kläranlage sind oder werden in ei.nschlä
gagen Satzungen gerege].t.

3 Sol].te bei dieb Verwirk]ichung der einze]-nen Bauvorhaben ein
.Anschluß an die zentra]e K]äran].age der Stadt Bad ])ürkheim
noch nicht mëig].ich sein, sind die anfa]].endela Abwasser der
in I'rage kommenden Grundstücke in Grtzndstückskläreinrich-
tungen zu klären oder in einer absolut n.asserdichten Globe
in entsprechenäel' Dimensionierung zu sammeln oder ausm.
l aKTen

5

R
/

5.4 Eine Versickerung ist nicht gestattet.
6.).

6 . 1 ])a das gesamte Bebauungsplangebiet im Hei]que]].enschutzge-
biet ].legt, bedarf jede Lagerung, . Ansammlung und Beförderung
mittels Ortsfester An].aBeR von Treibstoffen oder ÖI gemäß
$ 24 Abs. l und 4 in Verbindung mit $ 101 Abs. 3 des Landes-
wassergesetzes vom 1.8.1960 (GVBL. S. 153) der Genehmigung
der Bezirksregierung der Pfalz nach vorheri.ger Allhörung des
Geologischen l.andesamtes und des Staatlichen Quellenamtes
solange, bis die in Vorbereitung befindliche Neufestsetzung
des Hei].quellenschutzgebiebes abgesch].osten ist. Mit ihrem
Inkrafttreten si.nd aalen die geltenden Auflagen zu berück-
sichtigen.

6.2 Falls Wasserschutzgebiete durch die einzelnen Bauwerke
dieses IBebauungsplangebietes berührt werden, sind die ge].-
lenden Vorschriften imd Richt].im.en zu beachten und falls
notwendig, die einzelnen Genelunigungen zu beantragen und
die ertei]ten Auf].aßen zu berücksichtigen

6.3 Hingewi.eßen wii"d auf di.e ge]tenden einsch]-ägigen baurecht-
lichen Vor-schriften ($ 72 Abs. 2 Buchst. c l.BO vom 15.11
1961, GVBL. S. 229) geändert durch Landesgesetz vom 28.4.
1 964 (GV.B].. S. 75)
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5)
7.) IBodenordnendc f.maßnahmen

7. 1 ])er Bebauungs]p]an bi]äet für seinen Vo]]-zug die Grund].age
für die Bodenordnlzng nach den einschlägigen Vorschriften
des BBauG (Grenzregelung, tlmlegung, Enteignung)

7.2 Wird private Initiative im Rahmen der Badenordnungp bei
spi.e]-speise durch eine Baugesellschaft, tätig, kaida ihr
solange der Vorzug gegeben werden, als sich dadurch die
Verwirklichung des Bebauungsplanes nicht verzë5gert.

8 .) Kosten für di.e ET'schließwig, Kanalisation und Versol'gang
des B ebauungi:l&211gg,gietes:

8. 1 Soweit zu übersehen isb, werden durch die Verwirklichung
des Bebauungsplanes der Stadt Bad Dürkheim nur die durch
Erschließungs- oder Ausbaubeiträgen, Kanalisationsbei-
trägen, [ctzkostenzuschüsse und Gebührenantei]e nicht ge
deckten Kosten en.bst ehen ,

8 .2 An tatsächlichen GesaTitkosten wurden überschlägig er
mitteln :

für die Erseliließung
einschließ].ich IBe].euchtung 1 30 . OOO ,OO Elli

für die Entwässerung

für die Versorgung

50 .000 , OO IDm

40 .000 , OO Dbl

220 . 000 , 00 Dill

B ad Dürkhe im, den 1 4 Dezember 1 97 1
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r lll.Fertigung
Texte eil

zum Bebauungsplanentwurf XVII
])iirkheim .

,Schenkenb öhl- der Stadt Bad

l

l

1.) Die. Abgrenzung des Planungsgebietes wid der räumliche
G e ]. tung s:b erei ch :

1. 1 Die Abgrenzung ergibt sich aus der zeichnerischen ])ar--
ste]-lung im llraßstab 1 : 500, durch das entsprechende Plan-
äeichen nach, der Planzeichenverordnung vom 19. 1 . 1965
(BGB].. S . 21 ) .

1.2 Das Bebauungsplangebiet wird begrenzt:
im Norden :

ab der Nordwestecke des Grundstücks PI. Nr. 1509/2, nach
Osten:L führend bis zur Nordostgrenze des Grundstücks PI. Nr
1509l .'" v -/ 9

im O sten !

von hieraus der Südwestkante der Weinstraße Süd nach Süd-
osten fo].geng, bis zur Südostgrenze des Grundstücks PI. Nr
1496. Von hieraus der Westkante des l.weges PI. Nr. 1524/3
folgend, bis zur Südostecke des Grundstücks PI. Nr. 1495/2,
im Süden :

entlang der Südkante der Grundstücke P].. Nrn. 1495/2,
1494/3, 1491/2, 1491/3 und 1501/7 nach Westen bis zur

Schenkenböhlstraß e ,

im Westen:
ab diesem Punkt nach Norden entlang der Ostkante der Schen.
kenböhlstraße und der Westgrenzen der Grundstücke PI. Nrn.
1501/15, 1501/13, 1501/14, 1501/9, 1501/8, 1503, 1503/5,
1503/7, 1503/4, 1503/6, 1503/2, 1506/2, 1509/3 und damit
wieder den Anschluß zum Ausgangspunkt wi.ederherste].lena.
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2.)g;
2. 1 Das Bebauungsplangeöbiet wird a]s a]].gemeinen Wohngebiet

im Si.lme des $ 4 der BauNuVO ausgewiesen.

2)

2.2 Die Grundf]-ächenzahl, die Geschoßf]ächenzah], die Zah].
der Zulässigen Geschosse und die Bauweise ergeben sich
aus der zeichnerischen Darstellung des Bebauungsp]-ares.

2.3 Aus der zeichnerischen Darste]].ung sind auch die überbau-
baren Grundstücksflächen durch Festsetzung von Baulinien,
Bebauungsgre:foen und Bebauungsti.eien im Sirene des $ 23
Abs. l der'BauNuVO zu entnehmen.

3.)

3. 1 Die gesetzliche Verpflichtung zur Anlage von Stellflächen
und Garagen für den erforderlichen Bedarf 'ist in den
einschlägigen Bestünlnlwtgen der RGaO vom 17.2.1939 (RGBL
l S. 219) in der Ë'assung vom 13.9.1944 (RMI. l S. 325)
und der LBO vom 15.11.1961 (GVBL. S. 229), geändert durch
Landesgesetz vom 28.4.1964 (GVBL. S. 75) in Verbindung
mit dem Runderlaß des Ministeriums für Finanzen und
Wieder:'aufbau vom 28.5.1968, Az.: y ]3R 2015 2488/1968 ge-
rege]-t

IBei Errichtung von Garagen ist davor eine Ste].Ifläche in
einer V/agenlänge von mindestens 5 ,50 m auszuwei.sen, werd

dies aufgrund der Ge]ändeverhä].tnisse mög].ich ist.

2 Die Ste].lplätze oder Garagen sind auf dem jeweiligen
Grundstück zu errichten. Können die benötigten Stell-
flächen und Ga!'aßen auf dem Grundstück nicht errichtet
werden, ist es zulässig, werun diese in Uiuinittelbarer
Nähe des Grundstückes nachgewiesen werden. Sanmelgaragen
oder Parkgeschosse sind zulässig

3 Ausnahmswei-se dürfen bestimmte Nebenanlagen im Sirene des
$ 14 Ba;uNuVO -z.B. Schutz- und Wartehallen, Telefon-
häuschen, glransformatorenhäuschen9 Denkmäler usw. - im

Rahmen des $ 31 Abs. l BBauG vom 23.6.1960 (BGBI. l S.
341 ) zugelassen werden.

3

3
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4.) IËußere Gestaltung der baulichen Anlagen Und Gestaltung der

3)

4. 1 Bei der Einzelhausbebauung werden Flach-- und Satteldächer
zugelas sen .

Bei Satteldächer darf die Dachneigung bi.s 50o betragen.
IBei der mehrgeschossi.gen Bauweise ist nur ein F].achdach
zulässig

Die Firstrichtung bëi der Einzelhausbebauung ergibt sich
aus der zeichnerischen l)anstellung

4. 2 Pu]t- und ]\lEanFardendächer werden nicht zugelassen.
4.3 Bei flachgenei.glen Dächer'n bis 35o werden ])achgaupen und

Dachüberbauten nicht zuge].assen.

4.4 F'ür die Belichtwig von Dachräumen sind nur Dachflächen.
fenster zulässig

4.5 Bei Gebbäuden mit ])achsbühlen sind Kniestöcke bis 50 cm
zulässig

4.6 1B'ür die Dacheindeckung wird nur dunkelgetöntes IAaterial
zuge ].as sen .

.A-

4.7 A]]-e Grundstücke sind straßenseitig einzufrieren

4.ö Die Einfriedi-gängen bei den einzelnen Grundstücken sind
den Vorhandenen Einfriedigungen anzupassen. Zu].ässig sind
insbesondere Einfriedigungen in Ho]-z (Scherenza:un) oder
SclkuJniedeeisen mit massiven Sockeln und massiven Torpfeilern

4.9 Die Verwendung von Maschendraht, Rohrgeländer, Schilf-
matten, Autoreifen o.ä. störendem ].!ateria]. ist untersagt.

Bad Durkheim, den 14 . Dezember 1 971
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